
40. Verordnung der Landesregierung vom 15.
Juni 2010, Zl. 13- ALLG – 627/32/09, über die
Ausbildung von Personen, die Sozialbetreu-
ungsberufe ausüben (Kärntner Sozialbetreu-
ungsberufe-Ausbildungsverordnung – K-SBB-
AV)

Auf Grund der §§ 4 Abs. 5, 5 Abs. 5, 6 Abs. 7,
7 Abs. 5, 8 Abs. 7 sowie § 9 Abs. 6 Kärntner So-
zialbetreuungsberufegesetz, LGBl. Nr. 53/
2007, wird verordnet:

1. Abschnitt
Allgemeines

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Ausbildung
für die Sozialbetreuungsberufe nach dem
Kärntner Sozialbetreuungsberufegesetz (K-
SBBG) sowie die Fortbildung.

(2) Regelungen des Bundes über die Ausbil-
dung zu Gesundheits- und Krankenpflegebe-
rufen bleiben unberührt.

§ 2
Geschlechtsneutrale Bezeichnung

Soweit in diesem Gesetz Bezeichnungen
ausschließlich in weiblicher oder männlicher
Form verwendet werden, sind gemäß Art. 37
K-LVG beide Geschlechter gemeint.

§ 3
Ausbildung Allgemein

(1) Die Ausbildung in den Sozialbetreu-
ungsberufen erfolgt in einem abgestuften Sy-
stem von modularen Ausbildungslehrgängen
an Ausbildungseinrichtungen.

(2) Die Ausbildungslehrgänge und ihre Aus-
bildungsmodule dienen der Vermittlung der
für die Ausübung des betreffenden Sozialbe-
treuungsberufes erforderlichen theoreti-
schen und praktischen Kenntnisse und Fertig-
keiten. Sie gliedern sich jeweils in eine theore-
tische und eine praktische Ausbildung.

(3) Einen integralen Bestandteil der Ausbil-
dung in den Sozialbetreuungsberufen bildet
a) das Ausbildungsmodul „Unterstützung bei

der Basisversorgung“ gemäß GuK-BAV
beim Ausbildungslehrgang:
1. zum Heimhelfer,
2. zum Fach-Sozialbetreuer BB und
3. zum Diplom-Sozialbetreuer BB;

b) die Pflegehilfeausbildung nach dem Ge-
sundheits- und Krankenpflegegesetz beim
Ausbildungslehrgang:
1. zum Fach-Sozialbetreuer A und BA und
2. zum Diplom-Sozialbetreuer A, BA und

F.

§ 4
Lehrkräfte

Die Lehrkräfte haben neben der pädagogi-
schen Eignung nachweislich über zumindest
eine der folgenden Qualifikationen zu verfü-
gen:
a) die abgeschlossene Ausbildung zum Di-

plom-Sozialbetreuer,
b) die Lehrbefugnis für den gehobenen Dienst

für Gesundheits- und Krankenpflege (Leh-
rer für Gesundheits- und Krankenpflege),

c) die Berechtigung zur Ausübung des Arzt-
berufes,

d) die abgeschlossene Ausbildung in einem ge-
hobenen medizinisch-technischen Dienst,
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e) die sonstige abgeschlossene fachspezifi-
sche Ausbildung für das zu unterrichtende
Fach oder

f) die pädagogische Qualifizierung und Be-
rufserfahrung in den Bereichen Alten- oder
Familien- oder Behindertenarbeit oder Be-
hindertenbegleitung.

§ 5
Lehrgänge und Module

Die Ausbildung zum Diplom-Sozialbe-
treuer und zum Fach-Sozialbetreuer sowie
zum Heimhelfer erfolgt in Lehrgängen. Die
Lehrgänge sind in Module unterteilt. Die
Dauer einer theoretischen Unterrichtseinheit
beträgt mindestens 45 Minuten und höchstens
50 Minuten. Die Dauer der praktischen Unter-
richtseinheit beträgt 60 Minuten.

2. Abschnitt
Ausbildung und Prüfung zum Heimhelfer

§ 6
Ausbildungsziele und Organisation

(1) Die theoretische und praktische Ausbil-
dung hat darauf abzuzielen, dass die Heim-
helfer in der Lage sind, betreuungsbedürftige
Menschen bei der Haushaltsführung und den
Aktivitäten des täglichen Lebens im Sinne der
Unterstützung von Eigenaktivitäten und der
Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Weiters
sind die Heimhelfer dazu auszubilden, die Be-
treuten bei der Basisversorgung einschließlich
der Einnahme und Anwendung von Arznei-
mitteln zu unterstützen.

(2) Die Ausbildungseinrichtungen können
die Ausbildung in durchgehenden Lehrgängen
oder in Form von Block-Lehrveranstaltungen,
die jeweils bestimmten inhaltlichen Modulen
entsprechen können, anbieten. Dabei ist si-
cherzustellen, dass die Ausbildung sich auf ei-
nen Zeitraum von mindestens fünf Monaten
und höchstens zwölf Monaten erstreckt. Bei
der Organisation von berufsbegleitenden Aus-
bildungslehrgängen kann der Höchstzeitraum
angemessen, höchstens jedoch um ein Jahr,
überschritten werden.

(3) Der Umfang der wöchentlichen theoreti-
schen und praktischen Ausbildung darf 40
Wochenstunden nicht überschreiten.

(4) Die Teilnahme an der gesamten theoreti-
schen und praktischen Ausbildung ist Pflicht,
wobei maximal 10 Prozent der vorgeschriebe-
nen Unterrichtsstunden oder 15 Prozent pro
Unterrichtsfach aus berücksichtigungswürdi-
gen Gründen versäumt werden dürfen. Über
das Vorliegen eines berücksichtigungswürdi-

gen Grundes entscheidet der Leiter der Aus-
bildungseinrichtung. Versäumt der Auszubil-
dende aus berücksichtigungswürdigen Grün-
den mehr als die 10 Prozent der vorgeschrie-
benen Unterrichtsstunden oder mehr als 15
Prozent pro Unterrichtsfach, so ist vom Leiter
der Ausbildungseinrichtung unter Bedacht-
nahme auf die versäumten Ausbildungsteile
und die Leistungen des Auszubildenden zu
entscheiden, ob er

a) zur kommissionellen Abschlussprüfung
zuzulassen ist oder

b) die Ausbildung zur Gänze oder nur Ausbil-
dungsmodule oder Praktika zu wiederho-
len hat.

(5) Eine Unterbrechung der Ausbildung ist
insbesondere aus schwerwiegenden gesund-
heitlichen, persönlichen oder familiären
Gründen oder Mutterschutz bis zu einer
Höchstdauer von sechs Monaten möglich. Die
beabsichtigte Unterbrechung, die dafür maß-
geblichen Gründe und die voraussichtliche
Dauer der Unterbrechung sind unverzüglich
der Leitung der Ausbildungseinrichtung be-
kannt zu geben. Diese hat innerhalb von zwei
Wochen über die Berücksichtigungswürdig-
keit dieser Gründe und damit über die Zuläs-
sigkeit der Unterbrechung zu befinden. Bei
Fortsetzung der Ausbildung oder Wechsel der
Ausbildungsstätte sind bereits absolvierte
Ausbildungsteile anzurechnen. Die Ausbil-
dung ist in jenem Stand fortzusetzen, in dem
sie unterbrochen wurde. Ist jedoch die Errei-
chung des Ausbildungszieles gefährdet, so ist
die Ausbildung zur Gänze zu wiederholen.

(6) Positiv absolvierte Einzelprüfungen und
Praktika im Sinne des § 10 des Kärntner So-
zialbetreuungsberufegesetzes sind durch den
Leiter der Ausbildungseinrichtung anzurech-
nen.

(7) Die Ausbildungseinrichtung hat über die
Anzahl der besuchten Unterrichtseinheiten
eine Bestätigung auszustellen.

§ 7

Theoretische Ausbildung

(1) Die theoretische Ausbildung umfasst die
im § 5 Abs. 2 Kärntner Sozialbetreuungsbe-
rufegesetz angeführten Unterrichtseinheiten
und beträgt 200 Stunden.

(2) Die Ausbildungseinrichtung hat die Aus-
bildung zu evaluieren.
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§ 8

Praktische Ausbildung

(1) Die praktische Ausbildung umfasst 200
Stunden. Im Rahmen der praktischen Ausbil-
dung sind die für die Ausübung der in § 4
Abs. 2 des Kärntner Sozialbetreuungsberufe-
gesetzes angeführten Tätigkeiten erforderli-
chen praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten
zu vermitteln.

(2) Als Lehrkräfte für die praktische Ausbil-
dung sind Angehörige des gehobenen Dien-
stes für Gesundheits- und Krankenpflege mit
mindestens insgesamt zweijähriger Berufser-
fahrung (bei Teilzeit entsprechend länger) zu
bestellen.

(3) Die praktische Ausbildung ist in ambu-
lanten Einrichtungen im Ausmaß von 120
Stunden und in teilstationären oder sta-
tionären Einrichtungen im Sinne des § 1 des
Kärntner Heimgesetzes im Ausmaß von 80
Stunden zu absolvieren. Der Leiter der Aus-
bildungseinrichtung hat die Koordination der
praktischen Ausbildung und die Qualität des
Praktikums sicherzustellen und der Prakti-
kumsstelle den Ausbildungsstand der Prak-
tikanten und deren besondere Fertigkeiten
und Interessen mitzuteilen.

(4) Das Praktikum darf frühestens nach Ab-
solvierung der Hälfte der theoretischen Aus-
bildung begonnen werden.

(5) Der Leiter der Praktikumsstelle hat sich
zur Durchführung der Praxisausbildung, zur
beruflichen Förderung,Anleitung und Beglei-
tung sowie zur fachlichen Beurteilung des
Ausbildungserfolges fachlich qualifizierter
Personen mit mindestens zwei Jahren Berufs-
erfahrung zu bedienen.

(6) Der Leiter der Praktikumsstelle hat die
Kenntnisse und Fertigkeiten der Auszubil-
denden im betreffenden Fachbereich regel-
mäßig zu überprüfen und mit den Auszubil-
denden zu reflektieren. Es ist dafür Sorge zu
tragen, dass mindestens 5 Prozent des Stun-
denumfanges der praktischen Ausbildung von
Lehrkräften, die die theoretischen Kenntnisse
und Fertigkeiten vermitteln, unterrichtet wer-
den.

(7) Der Leiter der Praktikumsstelle hat für
jeden Auszubildenden eine Bescheinigung
auszustellen, die nachstehende Punkte zu ent-
halten hat:

a) Anzahl und Inhalte der geleisteten Prakti-
kumsstunden,

b) Art des Praktikums (ambulant, teilsta-
tionär oder stationär),

c) Beurteilung der Praxis mit „bestanden“
oder „nicht bestanden“.

(8) Der Auszubildende hat im Rahmen der
praktischen Ausbildung Aufzeichnungen über
die durchgeführten Tätigkeiten zu führen.
Diese Aufzeichnungen sind von der Lehrkraft
schriftlich zu bestätigen.

(9) Eine nicht bestandene praktische Aus-
bildung darf einmal wiederholt werden.

§ 9

Kommissionelle Abschlussprüfung

(1) Nach Absolvierung der theoretischen
und praktischen Ausbildung ist eine mündli-
che kommissionelle Abschlussprüfung abzu-
legen, wobei die Ausbildungseinrichtung hie-
für mindestens zwei Termine pro Jahr fixieren
muss.

(2) Die Prüfungskommission hat aus dem
Vorsitzenden sowie zwei Lehrkräften zu be-
stehen, wobei eine Lehrkraft in den Gegen-
ständen „Grundpflege und Beobachtung“ un-
terrichtet haben muss.

(3) Den Vorsitz in der Prüfungskommission
führt der Leiter der Ausbildungseinrichtung
oder bei Verhinderung die jeweilige genannte
Vertretung. Dem Vorsitz obliegt die Leitung
und organisatorische Abwicklung der kom-
missionellen Abschlussprüfung, insbesondere
auch die Zulassung der Auszubildenden zur
kommissionellen Abschlussprüfung.

(4) Voraussetzung für die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung ist:

a) die Bestätigung der Erfüllung der Teilnah-
mepflicht gemäß § 6 Abs.7,

b) dasVorliegen der Bescheinigung gemäß § 8
Abs. 7, wobei diese die Beurteilung „be-
standen“ aufweisen muss,

c) die erfolgreiche Absolvierung der Einzel-
prüfungen gemäß § 10 der Gesundheits-
und Krankenpflege-Basisversorgungs-
Ausbildungs-Verordnung und

d) die Bestätigung über die positive Beurtei-
lung der praktischen Ausbildung gemäß § 9
Abs. 1 der Gesundheits- und Kranken-
pflege-Basisversorgungs-Ausbildungsver-
ordnung.

(5) Die Abschlussprüfung hat die im § 5
Abs. 2 des Kärntner Sozialbetreuungsberufe-
gesetzes genannten Fachgebiete zu umfassen.

(6) Die Beurteilung der Prüfung hat mit „mit
Auszeichnung bestanden“, „mit Erfolg be-
standen“ oder „nicht bestanden“ zu erfolgen.



(7) Die Abschlussprüfung darf zweimal
wiederholt werden, wobei zwischen den Wie-
derholungsprüfungen maximal ein Zeitraum
von 6 Monaten liegen darf.

(8) Die Ausbildungseinrichtung hat über
jede erfolgreiche Abschlussprüfung ein Zeug-
nis gemäß Anlage 1 auszustellen.

§ 10
Abschlussprüfungsprotokoll

(1) Über die kommissionelle Abschlussprü-
fung ist ein Protokoll zu führen, in das der
Prüfungskandidat Einsicht nehmen kann.

(2) Das Abschlussprotokoll hat zu enthalten:
a) Namen und Funktionen der Mitglieder der

Prüfungskommission,
b) Datum der Prüfung im Rahmen der kom-

missionellen Abschlussprüfung,
c) Name des Prüfungskandidaten,
d) Prüfungsfragen und Beurteilung der Prü-

fung.

(3) Das Abschlussprüfungsprotokoll ist von
den Mitgliedern der Prüfungskommission zu
unterzeichnen.

§11
Nichtantreten zur kommissionellen

Abschlussprüfung

(1) Ist ein Prüfungskandidat
a) durch Krankheit oder
b) aus anderen berücksichtigungswürdigen

Gründen, wie insbesondere Erkrankung,
Tod eines Kindes,Wahl- oder Pflegekindes,
schwere Erkrankung oder Tod eines sonsti-
gen nahen Angehörigen, Entbindung der
Ehegattin oder Lebensgefährtin

verhindert, zu der kommissionellen Prüfung
anzutreten, ist die Prüfung zum ehestmögli-
chen Termin nachzuholen.

(2) Über das Vorliegen einer Verhinderung
gemäß Abs. 1 lit. a und b entscheidet die Prü-
fungskommission nach Anhörung des Prü-
fungskandidaten

(3) Tritt ein Prüfungskandidat zur kommis-
sionellen Abschlussprüfung nicht an, ohne aus
einem im Absatz 1 angeführten Grund verhin-
dert zu sein, ist die Prüfung mit der Note
„nicht bestanden“ zu beurteilen.

§ 12
Fortbildung

(1) Heimhelfer haben
a) zur Information über die ihren Aufgaben-

bereich gemäß § 4 des Kärntner Sozialbe-

treuungsberufegesetzes betreffenden neue-
sten Entwicklungen und Erkenntnisse der
Sozialbetreuung und

b) zur Vertiefung der in der Ausbildung er-
worbenen Kenntnisse und Fertigkeiten

in regelmäßigen Abständen Fortbildungen zu
absolvieren.

(2) Die Verpflichtung zur Fortbildung be-
steht im Ausmaß von mindestens 16 Stunden
innerhalb von zwei Jahren.

(3) Als Fortbildungen gelten alle fachein-
schlägigen Veranstaltungen, Kurse und Semi-
nare,
a) deren Inhalt den im Abs. 1 festgelegten

Fortbildungszielen entspricht und
b) deren Besuch dazu beiträgt, dass der Heim-

helfer die ihm bei der Ausübung des Beru-
fes obliegenden Aufgaben besser erfüllen
kann.

(4) Der Heimhelfer hat die Erfüllung der
Verpflichtung zur Fortbildung durch die Vor-
lage von Bestätigungen über den Besuch von
Veranstaltungen, Kursen und Seminaren im
Sinne des Abs. 3 auf Verlangen der Landesre-
gierung nachzuweisen.

(5) Unterbrechungen der beruflichen Tätig-
keiten von maximal 18 Monate entbinden
nicht von der Fortbildungsverpflichtung.
Dauert die Abwesenheit mehr als 18 Monate
ist innerhalb von sechs Monaten ab Wieder-
aufnahme der Tätigkeit eine Fortbildung zu
absolvieren.

3. Abschnitt
Ausbildung und Prüfung zum

Fach-Sozialbetreuer

§ 13
Fachausbildung und Fachprüfung

(1) Die Ausbildung umfasst 1200 Unter-
richtseinheiten theoretische Ausbildung, die
auf mindestens zwei Ausbildungsjahre aufzu-
teilen sind, und 1200 Stunden praktische Aus-
bildung. Aufgabe des Fach-Sozialbetreuers ist
die Mitgestaltung der Lebenswelt von Men-
schen, die aufgrund von Alter, Behinderung
oder einer anderen schwierigen Lebenslage in
ihrer Lebensgestaltung benachteiligt sind,
durch Begleitung, Unterstützung und Hilfe,
und zwar in allen Fragen der Daseinsgestal-
tung, von Alltagsbewältigung bis hin zur
Sinnfindung. Er erfasst die spezifische Le-
benssituation älterer oder behinderter und be-
nachteiligter Menschen ganzheitlich, ent-
spricht den individuellen Bedürfnissen durch
gezielte Maßnahmen und unterstützt die Ge-
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staltung eines für diese Menschen lebenswer-
ten sozialen Umfeldes, wodurch ein Beitrag
zur Erhöhung oder Erhaltung der Lebensqua-
lität geleistet wird.

(2) Die Ausbildungseinrichtungen können
die Ausbildung in durchgehenden Lehrgängen
oder in Form von Blockveranstaltungen, die
jeweils bestimmten inhaltlichen Modulen ent-
sprechen, anbieten. Dabei ist sicherzustellen,
dass die Ausbildung sich auf mindestens zwei,
höchstens jedoch drei Jahre erstreckt. Bei der
Organisation von berufsbegleitenden Ausbil-
dungsgängen kann die Höchstdauer angemes-
sen, höchstens jedoch um ein Jahr, überschrit-
ten werden.

(3) Die Teilnahme an der gesamten theoreti-
schen und praktischen Ausbildung ist Pflicht,
wobei maximal 20 Prozent der vorgeschriebe-
nen Unterrichtsstunden oder 25 Prozent pro
Unterrichtsfach aus berücksichtigungswürdi-
gen Gründen versäumt werden dürfen. Über
das Vorliegen eines berücksichtigungswürdi-
gen Grundes entscheidet der Leiter der Aus-
bildungseinrichtung.

(4) Eine Unterbrechung der Ausbildung ist
aus schwerwiegenden gesundheitlichen, per-
sönlichen oder familiären Gründen oder Mut-
terschutz bis zu einer Höchstdauer von zwei
Jahren möglich. Die beabsichtigte Unterbre-
chung, die dafür maßgeblichen Gründe und
die voraussichtliche Dauer der Unterbre-
chung sind unverzüglich dem Leiter der Aus-
bildungseinrichtung bekannt zu geben. Dieser
hat innerhalb von zwei Wochen über die
Berücksichtigungswürdigkeit dieser Gründe
und damit über die Zulässigkeit der Unterbre-
chung zu befinden. Bei Fortsetzung der Aus-
bildung oder Wechsel der Ausbildungsstätte
sind bereits absolvierte Ausbildungsteile an-
zurechnen. Die Ausbildung ist in jenem Stand
fortzusetzen, in dem sie unterbrochen wurde.
Ist jedoch die Erreichung des Ausbildungszie-
les gefährdet, so ist die Ausbildung zur Gänze
zu wiederholen.

(5) Positiv absolvierte Einzelprüfungen und
Praktika im Sinne des § 10 des Kärntner So-
zialbetreuungsberufegesetzes sind durch den
Leiter der Ausbildungseinrichtung anzurech-
nen.

(6) Die zu absolvierenden Ausbildungsmo-
dule und deren Ausmaß müssen die im § 7
Abs. 2 des Kärntner Sozialbetreuungsberufe-
gesetzes genannten Bereiche umfassen.

(7) Im Rahmen der praktischen Ausbildung
sind die für die Ausübung der im § 6 Abs. 1 bis
5 des Kärntner Sozialbetreuungsberufegesetz
jeweils im Hinblick auf den Ausbildungs-

schwerpunkt angeführten Tätigkeiten erfor-
derlichen praktischen Kenntnisse und Fertig-
keiten zu vermitteln.

(8) Die praktische Ausbildung hat unter
Aufsicht und Begleitung der Ausbildungsein-
richtungen, an der die theoretische Ausbil-
dung absolviert wird, zu erfolgen. Eine im
Hinblick auf den Ausbildungsschwerpunkt
einschlägige Berufstätigkeit kann auf die
praktische Ausbildung in jenem Umfang –
höchstens jedoch bis zu 120 Stunden – ange-
rechnet werden, als diese unter Anleitung und
Aufsicht entsprechender Fachkräfte die erfor-
derlichen praktischen Kenntnisse und Fertig-
keiten vermittelt hat.

(9) Bei der Auswahl und der Durchführung
der Praktika muss gewährleistet sein, dass die
für die in den jeweiligen Schwerpunkten der
Tätigkeitsbereiche der Fach-Sozialbetreuer
erforderlichen Kompetenzen erworben wer-
den können.

(10) Als Lehrkräfte für die praktische Aus-
bildung sind Angehörige des gehobenen Dien-
stes für Gesundheits – und Krankenpflege mit
mindestens insgesamt zweijähriger Berufser-
fahrung (bei Teilzeit entsprechend länger) zu
bestellen.

(11) Maximal ein Drittel der Praktikumszei-
ten kann in einem jeweils anderen Arbeitsfeld
der sozialen Arbeit und Betreuung (auch als
Auslandspraktikum) absolviert werden.

(12) Für den Fachabschluss sind minde-
stens zwei unterschiedliche Praktika mit je
mindestens 120 Stunden zu absolvieren.

(13) Den Abschluss der Ausbildung bildet
die Planung und Durchführung eines Fach-
projektes am Praktikumsplatz samt Doku-
mentation und eine diesbezügliche mündli-
che Prüfung (§ 14).

§ 14
Kommissionelle Abschlußprüfung

(1) Für die mündliche kommissionelle Ab-
schlussprüfung hat die Ausbildungseinrich-
tung mindestens zwei Termine pro Jahr zu fi-
xieren.

(2) Die Prüfungskommission hat aus dem
Vorsitzenden sowie zwei Lehrkräften zu be-
stehen. Den Vorsitz in der Prüfungskommis-
sion führt der Leiter der Ausbildungseinrich-
tung oder bei Verhinderung die jeweilige ge-
nannte Vertretung. Dem Vorsitz obliegt die
Leitung und organisatorische Abwicklung der
kommissionellen Abschlussprüfung, insbe-
sondere auch die Zulassung der Auszubilden-
den zur kommissionellen Abschlussprüfung.
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(3)Voraussetzung für die Zulassung zur Prü-
fung ist
a) die regelmäßige Teilnahme am Unterricht,
b) die erfolgreiche Absolvierung der theoreti-

schen und praktischen Ausbildung einsch-
ließlich des Ausbildungsmoduls „Unter-
stützung bei der Basisversorgung“ bei der
Spezialisierung BB oder der Pflegehilfen-
ausbildung bei der Spezialisierung A und
BA und

c) die positive Beurteilung des Fachprojektes.

(4) Die mündliche Prüfung hat neben der
Präsentation der Projektarbeit auch Fragen
zum fachlichen Umfeld zu enthalten.

(5) Die Beurteilung der Fachprüfung hat
„mit Auszeichnung bestanden“, „mit Erfolg
bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu erfol-
gen.

(6) Die Abschlussprüfung darf zweimal wie-
derholt werden, wobei zwischen den Wieder-
holungsprüfungen maximal ein Zeitraum von
sechs Monaten liegen darf.

(7) Die Ausbildungseinrichtung hat über die
erfolgreiche Abschlussprüfung ein Zeugnis
gemäß Anlage 1 zu erstellen.

§ 15
Abschlussprüfungsprotokoll

(1) Über die kommissionelle Abschlussprü-
fung ist ein Protokoll zu führen, in das der
Prüfungskandidat Einsicht nehmen kann.

(2) Das Abschlussprotokoll hat zu enthalten:
a) Namen und Funktionen der Mitglieder der

Prüfungkommission,
b) Datum der Prüfung im Rahmen der kom-

missionellen Abschlussprüfung,
c) Name des Prüfungskandidaten,
d) Prüfungsfragen und Beurteilung der Prü-

fung.

(3) Das Abschlussprüfungsprotokoll ist von
den Mitgliedern der Prüfungskommission zu
unterzeichnen.

§ 16
Nichtantreten zur kommissionellen

Abschlussprüfung

(1) Ist ein Prüfungskandidat
a) durch Krankheit oder
b) aus anderen berücksichtigungswürdigen

Gründen, wie insbesondere Erkrankung,
Tod eines Kindes,Wahl- oder Pflegekindes,
schwere Erkrankung oder Tod eines sonsti-
gen nahen Angehörigen, Entbindung der
Ehegattin oder Lebensgefährtin

verhindert, zu der kommissionellen Prüfung
anzutreten, ist die Prüfung zum ehestmögli-
chen Termin nachzuholen.

(2) Über das Vorliegen einer Verhinderung
gemäß Abs. 1 entscheidet die Prüfungskom-
mission nach Anhörung des Prüfungskadida-
ten.

(3) Tritt ein Prüfungskandidat zur kommis-
sionellen Abschlussprüfung nicht an ohne aus
einem im Absatz 1 angeführten Grund verhin-
dert zu sein, ist die Prüfung mit der Note
„nicht bestanden“ zu beurteilen.

§ 17

Fortbildung

(1) Fach-Sozialbetreuer haben

a) zur Information über die ihren Aufgaben-
bereich gemäß § 6 Abs. 2 des Kärntner So-
zialbetreuungsberufegesetzes betreffenden
neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse
der Sozialbetreuung und

b) zur Vertiefung der in der Ausbildung er-
worbenen Kenntnisse und Fertigkeiten

in regelmäßigen Abständen Fortbildungen zu
absolvieren.

(2) Die Verpflichtung zur Fortbildung be-
steht im Ausmaß von mindestens 32 Stunden
innerhalb von zwei Jahren.

(3) Als Fortbildungen gelten alle fachein-
schlägigen Veranstaltungen, Kurse und Semi-
nare,

a) deren Inhalt den im Abs. 1 festgelegten
Fortbildungszielen entspricht und

b) deren Besuch dazu beiträgt, dass der Fach-
Sozialbetreuer die ihm bei der Ausübung
des Berufes obliegenden Aufgaben besser
erfüllen kann.

(4) Der Fach-Sozialbetreuer hat die Erfül-
lung der Verpflichtung zur Fortbildung durch
die Vorlage von Bestätigungen über den Be-
such von Veranstaltungen, Kursen und Semi-
naren im Sinne des Abs. 3 auf Verlangen der
Landesregierung nachzuweisen.

(5) Unterbrechungen der beruflichen Tätig-
keit von maximal 18 Monaten entbinden nicht
von der Fortbildungsverpflichtung. Dauert
eine Abwesenheit mehr als 18 Monate, ist in-
nerhalb von sechs Monaten ab Wiederauf-
nahme der Tätigkeit eine Fortbildung zu ab-
solvieren.
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4. Abschnitt
Ausbildung und Prüfung zum

Diplom-Sozialbetreuer

§ 18
Diplomausbildung und Diplomprüfung

(1) Die gesamte Ausbildung umfasst 1800
Unterrichtseinheiten theoretische Ausbil-
dung, die auf mindestens drei Ausbildungs-
jahre und maximal auf vier Ausbildungsjahre
aufzuteilen sind,und 1800 Stunden praktische
Ausbildung. Bei der Organisation von berufs-
begleitenden Ausbildungsgängen kann der
Höchstzeitraum angemessen, höchstens je-
doch um ein Jahr überschritten werden. Der
Aufgabenbereich des Diplom-Sozialbetreuers
umfasst alle Aufgaben, die auch den Fach-So-
zialbetreuern obliegen, jedoch bei höherer
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
im Bereich der Betreuung. Darüber hinaus ob-
liegen ihm konzeptive und planerische Aufga-
ben betreffend die Gestaltung der Betreu-
ungsarbeit. Sein Aufgabengebiet umfasst wei-
ters die Koordination und die fachliche Anlei-
tung von Mitarbeitern und Helfern in Fragen
der Sozialbetreuung. Er verfügt über die
Kompetenz zur Mitwirkung an der fachlichen
Weiteren Einrichtung und zur Durchführung
von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung,
wie etwa Reflexion und Evaluation mit Hilfe
anerkannterVerfahren und Instrumente.

(2) Die Teilnahme an der gesamten theoreti-
schen und praktischen Ausbildung ist Pflicht,
wobei maximal 20 Prozent der vorgeschriebe-
nen Unterrichtsstunden oder 25 Prozent pro
Unterrichtsfach aus berücksichtigungswürdi-
gen Gründen versäumt werden dürfen. Über
das Vorliegen eines berücksichtigungswürdi-
gen Grundes entscheidet der Leiter der Aus-
bildungseinrichtung.

(3) Eine Unterbrechung der Ausbildung ist
aus schwerwiegenden gesundheitlichen, per-
sönlichen oder familiären Gründen oder Mut-
terschutz bis zu einer Höchstdauer von zwei
Jahren möglich. Die beabsichtigte Unterbre-
chung, die dafür maßgeblichen Gründe und
die voraussichtliche Dauer der Unterbre-
chung sind unverzüglich dem Leiter der Aus-
bildungseinrichtung bekannt zu geben. Dieser
hat innerhalb von zwei Wochen über die
Berücksichtigungswürdigkeit dieser Gründe
und damit über die Zulässigkeit der Unterbre-
chung zu befinden. Bei Fortsetzung der Aus-
bildung oder Wechsel der Ausbildungsstätte
sind bereits absolvierte Ausbildungsteile an-
zurechnen. Die Ausbildung ist in jenem Stand
fortzusetzen, in dem sie unterbrochen wurde.
Ist jedoch die Erreichung des Ausbildungszie-

les gefährdet, so ist die Ausbildung zur Gänze
zu wiederholen.

(4) Positiv absolvierte Einzelprüfungen und
Praktika im Sinne des § 10 des Kärntner So-
zialbetreuungsberufegesetzes sind durch den
Leiter der Ausbildungseinrichtung anzurech-
nen.

(5) Die zu absolvierenden Ausbildungsmo-
dule und die Anzahl der Unterrichtseinheiten
für die theoretische Ausbildung müssen die im
§ 9 Abs. 2 des Kärntner Sozialbetreuungsbe-
rufegesetzes genannten Bereiche umfasen.

(6) Im Rahmen der praktischen Ausbildung
sind die für die Ausübung der im § 8 Abs. 1 bis
5 des Kärntner Sozialbetreuungsberufegeset-
zes jeweils im Hinblick auf den Ausbildungs-
schwerpunkt angeführten Tätigkeiten erfor-
derlichen praktischen Kenntnisse und Fertig-
keiten zu vermitteln.

(7) Die praktische Ausbildung hat unter
Aufsicht und Begleitung der Ausbildungsein-
richtungen, an der die theoretische Ausbil-
dung absolviert wird, zu erfolgen. Eine im
Hinblick auf den Ausbildungsschwerpunkt
einschlägige Berufstätigkeit kann auf die
praktische Ausbildung in jenem Umfang –
höchstens jedoch bis zu 180 Stunden – ange-
rechnet werden, als diese unter Anleitung und
Aufsicht entsprechender Fachkräfte die erfor-
derlichen praktischen Kenntnisse und Fertig-
keiten vermittelt hat.

(8) Bei der Auswahl und der Durchführung
der Praktika muss gewährleistet sein, dass die
für die in den jeweiligen Schwerpunkten der
Tätigkeitsbereiche der Diplom-Sozialbe-
treuer erforderlichen Kompetenzen erworben
werden können.

(9) Als Lehrkräfte für die praktische Ausbil-
dung sind Angehörige des gehobenen Dien-
stes für Gesundheits- und Krankenpflege mit
mindestens insgesamt zweijähriger Berufser-
fahrung (bei Teilzeit entsprechend länger) zu
bestellen.

(10) Maximal ein Drittel der Praktikumszei-
ten kann in einem jeweils anderen Arbeitsfeld
der sozialen Arbeit und Betreuung (auch als
Auslandspraktikum) absolviert werden.

(11) Für den Diplomabschluss sind insge-
samt mindestens drei unterschiedliche Prak-
tika mit je mindestens 120 Stunden zu absol-
vieren. Im Fall einer berufsbegleitenden Aus-
bildung sind mindestens zwei unterschiedli-
che Praktika mit jeweils 180 Stunden zu
absolvieren.
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(12) Den Abschluss der Ausbildung für Di-
plom-Sozialbetreuer bildet neben der mündli-
chen Prüfung als kommissionelle Abschluss-
prüfung eine fünfstündige schriftliche Klau-
surarbeit über ein Thema aus dem jeweiligen
Berufsfeld (Ausbildungsschwerpunkt), ein-
schließlich des fachlichen Umfeldes. Die
Aufgabenstellung ist Prüfungskandidaten
schriftlich vorzulegen. Sie hat mindestens zwei
voneinander unabhängige Aufgaben zu enthal-
ten, die in Teilaufgaben gegliedert sein können.

(13) Eine nicht bestandene Klausurarbeit
darf zwei Mal wiederholt werden, wobei zwi-
schen den Wiederholungsterminen maximal
ein Zeitraum von sechs Monaten liegen darf.
Eine dritte Wiederholung kann auf Ansuchen
des Prüfungskandidaten beiVorliegen wichti-
ger Gründe vom Ausbildungsleiter genehmigt
werden.

(14) Die Beurteilung der Klausurarbeit hat
„mit Auszeichnung bestanden“, „mit Erfolg
bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu erfol-
gen.

(15) Frühestens drei Wochen nach der erfol-
greichen Ablegung der Klausurarbeit hat eine
ergänzende und vertiefende mündliche Prü-
fung mit dem Ziel einer Auseinandersetzung
auf höherem Niveau zu erfolgen. Vorausset-
zung für den Abschluss ist die positive Beur-
teilung der Klausurarbeit und der mündli-
chen Prüfung.

(16) Die mündliche Diplomprüfung erfolgt
zu einem vom Prüfungskandidaten gewählten
Themenschwerpunkt. Der Themenschwer-
punkt ist aus einem oder mehreren Modulen
des jeweiligen Ausbildungsschwerpunktes zu
wählen.Der Ausbildungsleiter hat einen ange-
messenen Umfang des Themenschwerpunktes
sicher zu stellen.

(17) Die Diplomprüfung umfasst:
a) die Theorie und Erklärungsansätze, die in

der Fachliteratur diskutiert werden und die
für die theoretische Durchdringung des
Themenschwerpunktes wichtig sind sowie

b) die methodischen Handlungsoptionen und
-strategien.

§ 19
Kommissionelle Abschlussprüfung

(1) Die mündliche Diplomprüfung ist vor ei-
ner Prüfungskommission abzulegen,wobei die
Ausbildungseinrichtung mindestens zwei Ter-
mine pro Jahr hiefür fixieren muss.

(2) Die Prüfungskommission hat aus dem
Vorsitzenden sowie zwei Lehrkräften zu be-
stehen. Den Vorsitz in der Prüfungskommis-

sion führt der Leiter der Ausbildungseinrich-
tung oder bei Verhinderung die jeweilige ge-
nannte Vertretung. Dem Vorsitz obliegt die
Leitung und organisatorische Abwicklung der
kommissionellen Abschlussprüfung, insbe-
sondere auch die Zulassung der Auszubilden-
den zur kommissionellen Abschlussprüfung.

(3)Voraussetzung für die Zulassung zur Prü-
fung ist:
a) die regelmäßige Teilnahme am Unterricht,
b) die erfolgreiche Absolvierung der theoreti-

schen und praktischen Ausbildung einsch-
ließlich des Ausbildungsmoduls „Unterstüt-
zung bei der Basisversorgung“ bei der Spe-
zialisierung BB oder der Pflegehilfenausbil-
dung bei der Spezialisierung A und BA und

c) die positive Beurteilung des Fachprojektes.

(4) Im Prüfungsgespräch haben sich die Mit-
glieder Prüfungskommission zu überzeugen,
ob der Prüfungskandidat im Stande ist, den
Themenschwerpunkt vor dem Hintergrund
des theoretischenWissens kritisch zu erörtern,
Handlungsoptionen zu nennen, Empfehlun-
gen für konkrete Vorgangsweisen abzugeben
und vor dem Hintergrund reflektierter
Grundsätze zu begründen.

(5) Die Beurteilung der mündlichen Prüfung
hat „mit Auszeichnung bestanden“, „mit Er-
folg bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu er-
folgen.

(6) Eine mündliche Diplomprüfung darf
zwei Mal wiederholt werden, wobei zwischen
den Wiederholungsprüfungen maximal ein
Zeitraum von sechs Monaten liegen darf. Eine
dritte Wiederholung kann auf Ansuchen des
Prüfungskandidaten bei Vorliegen wichtiger
Gründe vom Ausbildungsleiter genehmigt
werden.

(7) Die Ausbildungseinrichtung hat über die
erfolgreiche Abschlussprüfung ein Zeugnis
gemäß Anlage 1 zu erstellen.

§ 20
Abschlussprüfungsprotokoll

(1) Über die kommissionelle Abschlussprü-
fung ist ein Protokoll zu führen, in das der
Prüfungskandidat Einsicht nehmen kann.

(2) Das Abschlussprotokoll hat zu enthalten:
a) Namen und Funktionen der Mitglieder der

Prüfungkommission,
b) Datum der Prüfung im Rahmen der kom-

missionellen Abschlussprüfung,
c) Name des Prüfungskandidaten,
d) Prüfungsfragen und Beurteilung der Prü-

fung.
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(3) Das Abschlussprüfungsprotokoll ist von
den Mitgliedern der Prüfungskommission zu
unterzeichnen.

§ 21
Nichtantreten zur kommissionellen

Abschlussprüfung

(1) Ist ein Prüfungskandidat
a) durch Krankheit oder
b) aus anderen berücksichtigungswürdigen

Gründen, wie insbesondere Erkrankung,
Tod eines Kindes,Wahl- oder Pflegekindes,
schwere Erkrankung oder Tod eines sonsti-
gen nahen Angehörigen, Entbindung der
Ehegattin oder Lebensgefährtin

verhindert, zu der kommissionellen Prüfung
anzutreten, ist die Prüfung zum ehestmögli-
chen Termin nachzuholen.

(2) Über das Vorliegen einer Verhinderung
gemäß Abs. 1 entscheidet die Prüfungskom-
mission nach Anhörung des Prüfungskandi-
daten.

(3) Tritt ein Prüfungskandidat zur kommis-
sionellen Abschlussprüfung nicht an ohne aus
einem im Absatz 1 lit. a oder b angeführten
Grund verhindert zu sein, ist die Prüfung mit
der Note „nicht bestanden“ zu beurteilen.

§ 22
Fortbildung

(1) Der Diplom-Sozialbetreuer hat
a) zur Information über die ihren Aufgaben-

bereich gemäß § 8 Abs. 2 Kärntner Sozial-
betreuungsberufegesetz betreffenden neu-
esten Entwicklungen und Erkenntnisse der
Sozialbetreuung und

b) zur Vertiefung der in der Ausbildung er-
worbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in
regelmäßigen Abständen Fortbildungen zu
absolvieren.

(2) Die Verpflichtung zur Fortbildung be-
steht im Ausmaß von mindestens 32 Stunden
innerhalb von zwei Jahren.

(3) Als Fortbildungen gelten alle fachein-
schlägigen Veranstaltungen, Kurse und Semi-
nare,
a) deren Inhalt den im Abs. 1 festgelegten

Fortbildungszielen entspricht und
b) deren Besuch dazu beiträgt, dass der Di-

plom-Sozialbetreuer und die Diplom-So-
zialbetreuerin die ihnen bei der Ausübung
des Berufes obliegenden Aufgaben besser
erfüllen können.

(4) Der Diplom-Sozialbetreuer hat die Er-
füllung der Verpflichtung zur Fortbildung ge-
gebenenfalls durch die Vorlage von Bestäti-
gungen über den Besuch von Veranstaltun-
gen, Kursen und Seminaren im Sinne des
Abs. 3 auf Verlangen der Landesregierung
nachzuweisen.

(5) Unterbrechungen der beruflichen Tätig-
keit von maximal 18 Monaten entbinden nicht
von der Fortbildungsverpflichtung. Dauert
eine Abwesenheit mehr als 18 Monate, ist in-
nerhalb von sechs Monaten ab Wiederauf-
nahme der Tätigkeit eine Fortbildung zu ab-
solvieren.

5. Abschnitt

Abschlussbestimmungen

§ 23

Anrechnung von Prüfungen

Prüfungen, die im Rahmen einer gesetzlich
geregelten oder staatlich anerkannten Ausbil-
dung in einem Sozialbetreuungsberuf oder
Gesundheitsberuf erfolgreich absolviert wur-
den, sind auf Einzelprüfungen in einem theo-
retischen Ausbildungsfach insoweit anzu-
rechnen, als sie nach Inhalt und Umfang
gleichwertig sind. Eine Anrechnung befreit im
anerkannten Ausmaß von der Teilnahme am
Lehrgang oder Kurs und von der Ablegung der
Einzelprüfung.

§ 24

Verweisungen

In dieserVerordnung enthaltene Verweisun-
gen auf bundes- und landesrechtliche Vor-
schriften gelten als solche auf die zitierte
Stammfassung bzw. auf jene Fassung, die sie
durch Änderungen bis zu der im Folgenden
letztzitierten erhalten haben:

1. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz –
GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 57/2008;

2. Gesundheits- und Krankenpflege-Basis-
versorgungs-Ausbildungsverordnung –
GuK-BAV, BGBl. II Nr. 281/2006.

§ 25

Inkrafttreten

DieseVerordnung tritt mit ... in Kraft.

Für die Kärntner Landesregierung:

Der Landeshauptmann:

D ö r f l e r
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Anlage 1
(zu § 9 Abs. 8, zu §15 Abs. 7, zu § 19 Abs. 10)

Bezeichnung, Adresse der Ausbildungseinrichtung

sowie DVR-Nummer

Zeugnis

Frau/Herr

.....................................................................

.......

geboren am........................................in.........................

hat die Ausbildung zum Heimhelfer/in / Fach-Sozialbetreuer/in mit dem Schwerpunkt

/Diplomsozialbetreuer/in mit dem Schwerpunkt: ,gemäß dem Kärntner Sozialbetreu-
ungsberufegesetz, LGBl. Nr. 53/2007 und der Kärntner Sozialbetreuungsberufe-

Ausbildungsverordnung, LGBl.Nr. absolviert und die kommissionelle Abschlussprü-

fung

mit Auszeichnung

mit Erfolg

bestanden

und ist zur Ausübung des Berufes ………………………unter Führung der Berufsbezeichnung

„…………………………………….“

berechtigt.

..................................., am ....................
Für die Prüfungskommission:

Der/Die Vorsitzende:

Der/ Die Leiter/Leiterin der Ausbildung

Rundsiegel

der Ausbildungseinrichtung



41. Verordnung der Landesregierung vom
15. Juni 2010, Zl. 10L-LBFS-1/41-2010, mit der
die Kärntner landwirtschaftliche Schulverord-
nung geändert wird

Aufgrund der §§ 9, 9a und 30 des Kärntner
landwirtschaftlichen Schulgesetzes 1993,
LGBl. Nr. 16, in der Fassung des Gesetzes
LGBl. Nr. 54/2008 wird verordnet:

Artikel I

Die Kärntner landwirtschaftliche Schulver-
ordnung (K-LSchV), LGBl. Nr. 119/1993, zu-
letzt in der Fassung der Verordnung LGBl.
Nr. 64/2008, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 3 letzter Satz lautet:

„An Schulen gemäß Abs. 1 lit. b hat in der
Zeit vom Beginn des zweiten Semesters der
zweiten Schulstufe bis dritten Montag im Mai
der dritten Schulstufe in der unterrichtsfreien
Zeit eine Pflichtpraxis im Ausmaß von acht
Wochen zu erfolgen.“

2. § 4a Abs. 4a letzter Satz lautet:

„Werden von einzelnen Schulen keine Fest-
legungen getroffen, so hat an Schulen gemäß
§ 3 Abs. 1 lit. b eine Pflichtpraxis im Ausmaß
von acht Wochen zwischen zweiter und dritter
Schulstufe zu erfolgen,wobei das Unterrichts-
jahr in der zweiten Schulstufe um vierWochen
früher endet und in der dritten Schulstufe um
vier Wochen später beginnt.“

3. § 5 Abs. 2 erster Satz lautet:
„Die Schülerzahl einer Schülergruppe gem.

Abs. 1 darf 12, im Pflichtgegenstand ,Englisch‘
25 und im Pflichtgegenstand ,Informatik‘ 18
nicht übersteigen.“

4. In der Anlage B/1, Punkt III. Stundentafel
wird in der Anmerkung der Text „Unter-
richt durch zwei Lehrer pro Schülergruppe
im praktischen Unterricht: 2. Schulstufe 36
Stunden, 3. Schulstufe 70 Stunden.“ durch
denText „Unterricht durch zwei Lehrer pro
Schülergruppe im praktischen Unterricht:
2. Schulstufe 26 Stunden, 3. Schulstufe 60
Stunden.“ ersetzt.

5. In der Anlage B/1, Punkt IIIa. Ersatzstun-
dentafel gem. § 4a Abs. 4 wird in der An-
merkung der Text „Unterricht durch zwei
Lehrer pro Schülergruppe im praktischen
Unterricht: 2. Schulstufe 36 Stunden, 3.
Schulstufe 70 Stunden.“ durch den Text
„Unterricht durch zwei Lehrer pro Schül-
ergruppe im praktischen Unterricht: 2.
Schulstufe 26 Stunden, 3. Schulstufe 60
Stunden.“ ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt am 1. September
2010 in Kraft.

Für die Kärntner Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

D ö r f l e r
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